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Entwässerungssatzung der Gemeinde Mainhausen  

 
 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 

2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wasserge-

setzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 

9 des Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl S. 764), der §§ 1 bis 5 a), 6 a), 9 bis 12 des Hessischen 

Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013, (GVBl I S. 134), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl S. 247) der §§ 1 und 9 des Gesetzes 

über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - Ab-

wAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327) und der §§ 1 und 2 des 

Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des 

Gesetzes vom 25.05.2023 (GVBl. S. 357), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Mainhausen in der Sitzung am 16.06.2026 nachfolgende Entwässerungssatzung vom 

01.01.2022 beschlossen. 

 

 

I Allgemeines 

 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 

 

Die Gemeinde betreibt in Erfüllung ihrer Pflicht zur Abwasserbeseitigung eine öffentliche 

Einrichtung. Sie bestimmt Art und Umfang der Einrichtung sowie den Zeitpunkt ihrer 

Schaffung, Erneuerung und Erweiterung. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

 

Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung: 

 

1. Grundstück 

Das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. 

 

2. Abwasser 

Das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser 

(Schmutzwasser), das von Niederschlägen aus dem Bereich bebauter oder 

künstlich befestigter Flächen abfließende und gesammelte Wasser 

(Niederschlagswasser) sowie das sonstige zusammen mit Schmutzwasser oder 

Niederschlagswasser in Abwasseranlagen abfließende Wasser. Als Abwasser gilt 

auch das aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen 

austretende und gesammelte Wasser sowie der in Kleinkläranlagen anfallende 

Schlamm, soweit er aus häuslichem Abwasser stammt. 

 

3. Brauchwasser 

Das aus anderen Anlagen (z. B. Brunnen, Zisternen oder ähnlichen Vorrichtungen 

zum Sammeln von Niederschlagswasser) und Gewässern entnommene Wasser, 

welches unmittelbar (z. B. über die Grundstücksentwässerungseinrichtungen) 

oder mittelbar in die Abwasseranlage eingeleitet wird bzw. dieser zufließt. 

 

 

 








































